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¦ Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung,
Organ der schweizerischen Armee.

LV. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXXV. Jahrgang.

Mr. 36. Basel, 4. September. 1»09.
Erscheint wöchentlich. — Preis per Semester für die Schweiz Fr. 5.— Bestellungen direkt au „Benno Schwabe & Co.,

Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Auslände nehmen alle Postbureanx nnd Buchhandlnngen Bestellungen an.
Inserate 35 Cts. die einspaltige Petitzeile.

Redaktion: Oberst U. Wille, Meilen; Oberst Fritz Gertsch, Bern.

Inhalt: Soldatische Erziehung. — Militärschuhe. — Militärischer Bericht aus dem deutschen Reiche. —
Ausland: Deutschland: Der neu eingeführte Kavalleriekarabiner. — Frankreich: Vermehrung der Artillerie.
Sondervorschrift für die uebungen. — Gesetzentwurf betreffend die Cadres der Armee. — Türkei: General

v. d. Goltz.

Dieser Nummer liegt bei:
Literaturblatt der Allgemeinen Schweizerischen

Militärzeitung 1909 Nr. 9.
:

Soldatische Erziehung.

Die Militärzeitung brachte in Nr. 8 dieses

Jahres Darlegungen über den ungeheuer grossen
Verbrauch des Pferdemateriales in unsern Aus-
bU4ungsK"urs§n und Manövern. Sie schloss diese

Darlegungen mit dem Satze: sie würde sich

nicht erlaubt haben, auf den schweren Uebelstand
hinzuweisen, wenn sie nicht ganz sicher wusste,
dass er sich leicht auf das unter den improvisierten

Verhältnissen unsrer Friedensübungen
unvermeidliche Mass herabdrücken Hesse.

Als auf diesen Uebelstand hingewiesen wurde,
um zu allgemeinem Bewusstsein zu bringen, dass

hier Remedur geschaffen werden müsse, geschah
dies nicht in dem Glauben, dass dies das

einzige Gebiet sei, auf dem grössere Sorgfalt in

Behandlung und Gebrauch des anvertrauten

Kriegsmaterials notwendig wäre, sondern weil
im Pferdewesen das allgemeine Uebel den grössten

Schaden anrichtet.
Das „Bieler Tagblatt " nun bringt am 31. Juni

in einem Aufsatz .Infanteristische
Fragen" Angaben über in der Schiesschule
in Wallenstadt 1908 konstatierten Waffenunterhalt

ausser Dienst. Sie können zum Bewusstsein

bringen, dass auch hier Remedur geboten ist.

Bekanntlich findet am Schluss der Rekrutenschule

eine minutiös genaue Kontrolle der
Gewehre durch den Waffenkontrolleur statt, keinem
Mann wird seine Waffe mit nach Hause gegeben,
wenn sie nicht in tadellosem Zustand ist. Jedes

Jahr wird* eine gleiche Inspektion durch den

Waffenkontrolleur vorgenommen, wobei alles

Mangelhafte wieder instand gestellt wird. Alles
dies hat den alleinigen Zweck sicherzustellen,
dass der Mann bei Kriegsmobilisierung mit
vollkommen kriegstüchtiger Waffe ins Feld zieht.

Seit Erlass unsres neuen Wehrgesetzes wird
die Lehrtruppe der Infanterieschiesschule Wallenstadt

auf die Art gestellt, dass Kontingentkompagnien

zur Absolvierung ihres Wiederholungskurses

hinkommandiert werden. Voriges Jahr
waren es 22 Kompagnien aus allen Divisionen.
Bei allen Kompagnien wurde die Waffeninspektion
durch den Waffenkontrolleur der 7. Division
vorgenommen.

Dabei stellte sich heraus, dass diejenige
Kompagnie, die am besten abschnitt, 19% ihrer
Gewehre reparaturbedürftig hatte und die
schlechteste 62%. Dabei sind die vielen Gewehre

nicht mitgerechnet, deren Laufinneres „vom Rost
leicht angefressen" war. — Das „Bieler Tag-
blatt" schliesst diese Mitteilung mit dem Satz :

„Solche Befunde müssen zu denken geben, sie

zeigen, wie absolut notwendig die strenge
Handhabung der Vorschriften über Reinigung und

Instandhaltung der Waffen ist. —
Schiesstüchtigkeit und sorgfältige Behandlung der

Waffen stehen miteinander in einem gewissen

Zusammenhang. Eine Vergleichung der Schiesserfolge

der verschiedenen Kompagnien mit dem

Befunde der Waffenkontrolle hat den ziffer-
mässigen Beweis für den Satz ergeben, dass je
besser eine Einheit schoss, desto besser auch

bei ihr der Zustand der Gewehre war." — Ich
hätte den Schlussatz umgedreht und gesagt : je
besser der Zustand der Gewehre, desto besser

schoss auch die Einheit; denn pflichtgemässe

Besorgung der Waffen und Schiesstüchtigeit
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